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Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr
Handlungsempfehlung zur Erstellung eines Hygienekonzeptes für die Freiwilligen Feuer­
wehren

Feuerwehreinsätze mit Gefahrstoffen, aber auch Einsätze mit potentiell infektiösen Per­

sonen, technischen Hilfeleistungen in Verbindung mit Tieren, Tierkadavern, Abfällen 

oder Abwasser erfordern Maßnahmen zur Kontaminationsvermeidung und gegen Kon­

taminationsverschleppung.

Gleitende Arbeitszeit: Bitte Besuche und Anrufe von montags bis donnerstags zwischen 8.30-12.00 und 13.30-15.30 Uhr, 
freitags von 8.30-12.00 Uhr oder nach Vereinbarung.
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Auch bei Brandeinsätzen sind diese Maßnahmen erforderlich, da sich im Brandrauch 

mehrere akut und chronisch giftige sowie krebserzeugende Stoffe befinden, die nicht 

nur im Rauch, sondern auch im Ruß enthalten sein können.

Insbesondere die Gesundheitsgefahren aus Brandrauch und Verbrennungsrückständen 

erfordern eine Optimierung des Verhalten der Einsatzkräfte zur Vermeidung von unnöti­

gen Expositionen und Kontaminationsverschleppungen.

Deswegen sind auch nach Brandeinsätzen technische, bauliche, taktische und organi­

satorische Maßnahmen zur Verhinderung einer direkten Kontamination sowie einer 

Kontaminationsverschleppung zu ergreifen.

Um sich im Einsatzgeschehen vor Gefahrstoffen oder sonstigen gefährlichen Substan­

zen zu schützen, muss die eigentliche Überlegung bzw. Arbeit schon weit vor einem 

Einsatz beginnen. Notwendige Maßnahmen müssen von der Unternehmerin bzw. dem 

Unternehmer in der Gefährdungsbeurteilung festgehalten werden. Der Unternehmer 

oder die Unternehmerin (z. B. die Kommune als Trägerin der Feuerwehr) ist für die Si­

cherheit und die Gesundheit der Einsatzkräfte - und damit auch für die Umsetzung ge­

eigneter Maßnahmen zur Expositionsvermeidung - verantwortlich.

Aufgrund des festgestellten Optimierungsbedarf im Bereich der Hygiene bei den Feuer­

wehren hat die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) die DGUV Informa­

tion 205-035 „Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr“ herausge­

bracht. Die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen aus der DGUV-Information ob­

liegt den Kommunen. Entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der 

Feuerwehrangehörigen sollen in einem Hygienekonzept verankert und vor Ort einge­

führt werden.

Zur Unterstützung bei der Erstellung von Hygienekonzepten wurde seitens des Regie­

rungspräsidiums Kassel eine Handlungsempfehlung und ein Muster-Inhaltsverzeichnis 

für die Erstellung eines Hygienekonzeptes angefertigt.
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Die Inhalte beruhen auf den gültigen Rechtvorschriften. Maßgeblich für das Hygiene­

konzept ist die DGUV Information 205-035 „Hygiene und Kontaminationsvermeidung 

bei der Feuerwehr“ sowie die DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ (hier: DGUV Regel 

105-049 inkl. Erläuterungen).

Außerdem sind die grundlegenden Inhalte deckungsgleich mit der Fachempfehlung des 

Fachausschusses Technik der deutschen Feuerwehren im DFV „Einsatzgrundsätze zur 

Hygiene im Brandeinsatz - Praxisbezogene Zusammenfassung notwendiger Mindest­

standards“ (Fachempfehlung Nr. DFV-FE-77-2023 vom 10 Juli 2023).

Da die Handlungsempfehlung sowie das Muster-Inhaltsverzeichnis für die Erstellung ei­

nes Hygienekonzeptes von landesweiter Bedeutung sind, bitte ich Sie, dieses Schrei­

ben mit Anlagen an die nachgeordneten Stellen in Ihrem Zuständigkeitsbereich weiter­

zuleiten, um eine einheitliche Information der Einheiten im Brand- und Katastrophen­

schutz zu gewährleisten und eine identische Anwendung in allen Landesteilen sicher zu 

stellen

Im Auftrag

( Dr. Tobias Bräunlein )

Anlagen: Handlungsempfehlung zur Erstellung eines Hygienekonzeptes für die

Freiwilligen Feuerwehren

Musterinhaltsverzeichnis eines Hygienekonzeptes


